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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber bittet um eine Aufstellung aller Sondervermögen des Bundes. Von besonderem 
Interesse seien die Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung. 

2. Sondervermögen des Bundes 

Ausweislich eines aktuellen Berichts des Bundesrechnungshofs bestehen beim Bund gegenwärtig 
29 Sondervermögen.1 Der Begriff des Sondervermögens ist gesetzlich nicht definiert. Das Bundes-
ministerium der Finanzen führt dazu aus: 

  „Sondervermögen des Bundes sind abgesonderte Teile des Bundesvermögens, die außerhalb 
des Bundeshaushalts geführt werden und der Erfüllung konkret abgegrenzter Aufgaben des 
Bundes dienen. Sie werden auf gesetzlicher Grundlage errichtet. …“2 

Die Sondervermögen können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Sondervermögen ohne eigene 
Kreditermächtigung und solche mit. 

Die Mehrzahl der bestehenden Sondervermögen hat keine eigene Kreditermächtigung. Diese Son-
dervermögen werden durch Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt beziehungsweise weitere 
Einnahmen finanziert. So fließen zum Beispiel dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) un-
ter anderem Einnahmen aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel zu.3 

Fünf der Sondervermögen des Bundes sind derzeit mit einer eigenen Kreditermächtigung ausge-
stattet: 

Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) von 2008, der Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) 
von 2009, der Restrukturierungsfonds (RSF) von 2010, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, beste-
hend aus dem „WSF-Corona“ von 2020 und dem „WSF-Energiekrise“ von 2022, und das Sonder-
vermögen Bundeswehr (SV BW) von 2022. 

 

1 Siehe dazu die Auflistung in Bundesrechnungshof: Bericht nach § 88 Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
an das Bundesministerium der Finanzen über die Sondervermögen des Bundes und die damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Haushaltstransparenz sowie die Funktionsfähigkeit der Schuldenregel, 25. August 2023, 
Seite 12ff, abgerufen am 21. November 2023. 

2 Bundesministerium der Finanzen: Kreditaufnahmebericht des Bundes 2022, Seite 23, abgerufen am 22. Novem-
ber 2023. 

3 § 4 Absatz 1 Klima- und Transformationsfondsgesetz vom 8. Dezember 2010, Bundesgesetzblatt I, Seite 1807, 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022, Bundesgesetzblatt I, Seite 1144 geändert worden ist 
(KTFG). 

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/sondervermoegen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/sondervermoegen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/sondervermoegen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/kreditaufnahmebericht-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen für diese Sondervermögen und ihre Krediter-
mächtigung genannt und der Zweck ihrer Errichtung kurz erläutert.4 

2.1. Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) 

Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) wurde 2008 errichtet5, um den Finanzmarkt durch 
die Überwindung von Liquiditätsengpässen und durch die Schaffung der Rahmenbedingungen 
für eine Stärkung der Eigenkapitalbasis von Unternehmen des Finanzsektors zu stabilisieren. Seit 
dem 1. Januar 2016 können keine neuen Maßnahmen zur Finanzmarktstabilisierung nach dem 
Stabilisierungsfondsgesetz mehr beantragt werden. Der FMS verfügt über mehrere Kreditermäch-
tigungen, übertragen an das Bundesministerium der Finanzen:6 

Ermächtigung Ermächtigungsrahmen 
in Milliarden Euro 

§ 9 Absatz 1 bis 3 StFG (Anteilserwerbe, Rekapitalisierung, Risiko-
übernahme und Errichtung von Abwicklungsanstalten) 

30 

§ 9 Absatz 4 StFG (Überschreitung des Ermächtigungsrahmens nach 
Einwilligung des Haushaltsausschusses) 

10 

§ 9 Absatz 5 StFG (Darlehen für Abwicklungsanstalten) 60 

 

2.2. Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) 

Das als Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) bezeichnete Sondervermögen wurde am 
2. März 2009 durch das „Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“7 
errichtet. Zweck des Sondervermögens war die Finanzierung von Maßnahmen des „Konjunktur-
pakets II“ der Bundesregierung zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität. In § 5 Absatz 1 
ITFG wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, zur Deckung der Ausgaben des Son-
dervermögens Kredite bis zur Höhe von 25,2 Milliarden Euro aufzunehmen. Seit dem Januar 

 

4 Ausführliche Informationen zu den Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung finden sich unter: Bun-
desministerium der Finanzen: Kreditaufnahmebericht des Bundes 2022, Seite 23ff., abgerufen am 22. Novem-
ber 2023. 

5 Die Errichtung erfolgte durch Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung 
des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG) vom 17. Oktober 2008, Bundesgesetzblatt I, 
Seite 1982. Nach der Errichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (vergleiche Kapitel 2.4) wurde das FMStG 
mit Artikel 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungsfonds-
gesetz – WStFG) vom 27. März 2020, Bundesgesetzblatt I, Seite 543, in Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarkt- 
und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Stabilisierungsfondsgesetz – StFG) umbenannt. 

6 Übersichten zu den eigenen Kreditermächtigungen der Sondervermögen des Bundes finden sich unter: Bundes-
ministerium der Finanzen: Kreditaufnahmebericht des Bundes 2022, Seite 55ff., abgerufen am 22. Novem-
ber 2023. 

7 Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und Tilgungsfonds“ (ITFG) vom 2. März 2009, Bun-
desgesetzblatt I, Seite 416, 417, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 24. Mai 2016, Bundesgesetz-
blatt I, Seite 1217. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/kreditaufnahmebericht-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/kreditaufnahmebericht-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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2012 befindet sich der ITF in der Tilgungsphase; dem Sondervermögen entstehen Ausgaben nur 
noch durch Zinszahlungen. 

2.3. Restrukturierungsfonds (RSF) 

Der Restrukturierungsfonds wurde im Jahr 2010 durch das Restrukturierungsfondsgesetz8 einge-
richtet. Der nationale RSF dient gemäß § 3 RStruktFG der Stabilisierung des Finanzmarktes, in-
dem er Finanzmittel bei einer notwendigen Abwicklung eines Kreditinstituts zur Verfügung 
stellt. Die Finanzierung des RSF erfolgt nach § 12 Absatz 1 RStruktFG durch Beiträge der Kredit-
institute. 

Der RSF wurde in den Jahren 2011 bis 2014 gemäß den Vorgaben des RStruktFG befüllt. Im Jahr 
2015 wurden die Beiträge der Kreditinstitute nicht mehr nach nationalem Recht, sondern nach 
europäischen Vorgaben erhoben. Seit 2016 werden die erhobenen Beiträge auf den europäischen 
Einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund – SRF) übertragen. Der nationale RSF 
ist für die Erhebung und Übertragung der Beiträge zuständig. 

In der Übergangszeit bis 2023, in der der europäische Einheitliche Abwicklungsfonds gefüllt wer-
den soll, werden die Beiträge verschiedenen Kammern zugewiesen, die den einzelnen teilneh-
menden Mitgliedstaaten entsprechen (nationale Kammern). Der nationale RSF kann zur Finanzie-
rung von Abwicklungsmaßnahmen im Hinblick auf beitragspflichtige Institute die für die Bei-
tragsjahre 2011 bis 2014 angesammelten und verfügbaren Mittel im Rahmen der Brückenfinanzie-
rung für die deutsche Kammer des SRF als Darlehen zur Verfügung stellen. Während dieses Zeit-
raums ist das Bundesministerium der Finanzen gemäß § 12j Absatz 1b RStruktFG9 ermächtigt, 
Kredite für den RSF in Höhe von bis zu 15 Milliarden Euro zur Darlehensvergabe für die deut-
sche Kammer zur Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen im Hinblick auf beitragspflichtige 
deutsche Institute aufzunehmen, wenn eine rechtzeitige Deckung des Mittelbedarfs anders nicht 
möglich ist oder die vorhandenen Mittel nicht ausreichen. 

2.4. Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 

Im Jahr 2020 wurde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) errichtet.10 Der WSF war zunächst 
Teil des staatlichen Schutzschildes gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, in-

 

8 Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute (Restrukturierungsfondsgesetz - 
RStruktFG) vom 9. Dezember 2010, Bundesgesetzblatt I, Seite 1900, 1921, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. März 2022, Bundesgesetzblatt I, Seite 571. 

9 Die Norm wurde durch Artikel 4 Nr. 27 Buchstabe c des Gesetzes zur Anpassung des nationalen Bankenabwick-
lungsrechts an den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus und die europäischen Vorgaben zur Bankenabgabe 
(Abwicklungsmechanismusgesetz – AbwMechG) vom 2. November 2015, Bundesgesetzblatt I, Seite 1864 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2016 eingefügt. 

10 Die Regelungen für den bestehenden Finanzmarktstabilisierungsfonds und den neu errichteten Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds wurden im Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarkt- und eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Stabilisierungsfondsgesetz – StFG) zusammengefasst (vergleiche Fußnote 4). Die Zusammenfügung erfolgte 
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungs-
fondsgesetz – WStFG) vom 27. März 2020, Bundesgesetzblatt I, Seite 543. 
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dem er Garantien für vom 28. März 2020 bis zum 30. Juni 2022 begebene Schuldtitel und begrün-
dete Verbindlichkeiten von Unternehmen übernehmen konnte, um Liquiditätsengpässe zu behe-
ben und die Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen. Zudem konnte er sich selbst an der 
Rekapitalisierung von Unternehmen beteiligen. Darüber hinaus gewährte der WSF der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen zur Refinanzierung der Coronavirus-Sonderprogramme 
der Bundesregierung. 

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges ermächtigte das Gesetz vom 24. Okto-
ber 2022 den WSF, neben den oben genannten Darlehen auch Darlehen zur Refinanzierung der 
ihr von der Bundesregierung zugewiesenen Geschäfte zur Sicherung der Liquidität von Unter-
nehmen der Energiewirtschaft zu gewähren. Damit sollte insbesondere die Energieversorgung ge-
sichert und die dazu notwendige Infrastruktur erhalten werden.11 

Seit November 2022 dient der WSF zudem der Finanzierung von Maßnahmen zur Abfederung 
der Folgen der Energiekrise für Unternehmen und Verbraucher. Die entsprechende Änderung des 
StFG trat am 4. November 2022 in Kraft.12 

Der WSF verfügt über mehrere Kreditermächtigungen, jeweils übertragen an das Bundesministe-
rium der Finanzen: 

Ermächtigung Ermächtigungsrahmen 
in Milliarden Euro 

§ 24 Absatz 1 StFG:  

Satz 1 - Inanspruchnahmen nach § 21 StFG (Garantien für Unter-
nehmen) und nach § 22 StFG (Rekapitalisierung von Unterneh-
men) 

50 

Satz 2 - Darlehensgewährung nach § 23 StFG (Refinanzierung der 
Sonderprogramme der KfW) 

100 

§ 26b StFG13, Finanzierung zur Abfederung der Energiekrise für Un-
ternehmen und Verbraucher nach § 26a Absatz 1 StFG (unter ande-
rem Gaspreisbremse und Strompreisbremse) 

200 

 

 

11 § 23 Absatz 2 StFG wurde durch Artikel 17 des Achten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen 
vom 24. Oktober 2022. Bundesgesetzblatt I, Seite 1838, eingefügt. 

12 Der Teil 3 „Abfederung der Folgen der Energiekrise“ wurde mit Artikel 1 Nr. 10 des Gesetzes zur Änderung des 
Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und Neuausrichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds vom 
28. Oktober 2022, Bundesgesetzblatt I, Seite 1902, eingefügt. 

13 Gemäß § 26b Absatz 1 Satz 2 StFG ist die Kreditaufnahme bei der Feststellung der Kreditaufnahme nach Arti-
kel 115 des Grundgesetzes für das Jahr 2022 und die sich daraus ergebende Tilgungsverpflichtung zu berück-
sichtigen. 
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2.5. Sondervermögen Bundeswehr (SV BW) 

Gemäß Artikel 87a Absatz 1a Grundgesetz (GG) kann der Bund zur Stärkung der Bündnis- und 
Verteidigungsfähigkeit ein Sondervermögen für die Bundeswehr mit eigener Kreditermächtigung 
in Höhe von einmalig bis zu 100 Milliarden Euro errichten.14 Auf die Kreditermächtigung sind 
Artikel 109 Absatz 3 und Artikel 115 Absatz 2 GG (Schuldenbremse) nicht anzuwenden. Das Nä-
here regelt das Bundesgesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Son-
dervermögens Bundeswehr“ (BwFinSVermG)15, § 4 Absatz 1 Satz 1 BwFinSVermG enthält die 
Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen zur Kreditaufnahme. 

*** 

 

14 Die Norm wurde durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 87a) vom 28. Juni 2022, Bundesge-
setzblatt I, Seite 968, eingefügt und gilt seit 1. Juli 2023. 

15 Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ (Bundes-
wehrfinanzierungs- und sondervermögensgesetz – BwFinSVermG), eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ und zur Änderung 
der Bundeshaushaltsordnung vom 1. Juli 2022, Bundesgesetzblatt I, Seite 1030, in Kraft getreten am 7. Juli 2022. 


	Inhaltsverzeichnis 
	1. Fragestellung 
	2. Sondervermögen des Bundes 
	2.1. Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) 
	2.2. Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) 
	2.3. Restrukturierungsfonds (RSF) 
	2.4. Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
	2.5. Sondervermögen Bundeswehr (SV BW) 


